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24. Verordnung: Fördermittelverordnung 2020 – FmV 2020 

24. Verordnung der Salzburger Landesregierung vom 24. März 2020, mit der die Höhe 
der Fördermittel für die Bildung und Betreuung von Kindern in Kinderbildungs- 
und -betreuungseinrichtungen für das Jahr 2020 festgelegt wird 
(Fördermittelverordnung 2020 – FmV 2020) 

Auf Grund der §§ 49 Abs 6 und 53 Abs 4 Salzburger Kinderbildungs- und -betreuungsgesetz 2019 – 
S. KBBG, LGBl Nr 57, wird verordnet: 

Höhe der Förderung der Bildung und Betreuung von Kindern in Kleinkindgruppen, 
alterserweiterten Gruppen, Schulkindgruppen oder durch Tageseltern 

§ 1 

(1) Für das Jahr 2020 werden die im § 49 Abs 1 S.KBBG festgelegten Ausgangsbeträge in folgender 
Höhe festgesetzt: 
 

je Kind allgemein je Kind mit inklusiver Entwicklungsbegleitung 

642,40 € 925,50 € 
 

(2) Für das Jahr 2020 werden die im § 49 Abs 2 S.KBBG festgelegten Ausgangsbeträge in folgender 
Höhe festgesetzt: 
 

 je Kind allgemein 
je Kind mit inklusiver 

Entwicklungsbegleitung 

für Kinder bis zu 3 Jahren 925,50 € 

für Kinder ab 3 Jahren 407,10 € 1.179,90 € 
 

(3) Für das Jahr 2020 werden die im § 49 Abs 4 S.KBBG festgelegten Zuschläge in folgender Höhe 
festgesetzt: 
 

Rechtsgrundlage Höhe 

§ 49 Abs 4 Z 1 S.KBBG 2,90 € 

§ 49 Abs 4 Z 2 S.KBBG 147,90 € 

§ 49 Abs 4 Z 3 S.KBBG 
6.714,80 € jährlich oder  

559,60 € monatlich 
 

Höhe der Förderung der Bildung und Betreuung von Kindern in Kindergartengruppen  
und Hortgruppen 

§ 2 

Zusätzlich zu der Förderung gemäß § 53 Abs 2 und 3 S.KBBG gebührt als Förderung des Landes für 
jede Kindergarten- oder Hortgruppe für das Jahr 2020 ein jährlicher Betrag von 995,90 €. 



 Sbg. LGBl. Nr. 24/2020 - Kundgemacht am 26. März 2020 2 von 2 

www.ris.bka.gv.at 

In- und Außerkrafttreten 

§ 3 

Diese Verordnung tritt mit 1. Jänner 2020 in Kraft und mit Ablauf des 31. Dezember 2020 außer 
Kraft. 

Für die Landesregierung: 

Klambauer 

Landesrätin 
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